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Schriftliche Anfrage   
 

der Abgeordneten Katrin Lompscher (LINKE) 
 
vom 23. Juni 2016 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Juni 2016) und  Antwort 
 

Wann wird die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße unter Denkmalschutz gestellt? 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Teilt der Senat die Auffassung, dass es sich 

bei der Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße um 

ein weltweit einzigartiges Bauwerk handelt? 

 

Antwort zu 1.: Der Senat teilt die Auffassung, dass es 

sich bei der Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße 

um ein außergewöhnliches Bauwerk handelt.  

 

 

Frage 2: Seit wann ist dem Senat und dem Landes-

denkmalamt die Empfehlung des Bezirksdenkmalrates 

Charlottenburg Wilmersdorf bekannt, die Autobahnüber-

bauung Schlangenbader Straße unter Denkmalschutz zu 

stellen, und wir bewertet der Senat dieses Ansinnen?   

 

Frage 3: Wann, in welcher Form und mit welchem Er-

gebnis hat sich das Bezirksamt Charlottenburg-

Wilmersdorf an den Senat bzw. das Landesdenkmalamt 

gewandt, um die Unterschutzstellung der Autobahnüber-

bauung Schlangenbader Straße zu initiieren? 

 

Antwort zu 2. und 3.: Mit Brief vom 26.01.2016 un-

terrichtete Bezirksstadtrat Schulte das Landesdenkmalamt 

vom Bezirksverordnetenversammlungs-Beschluss (BVV-

Beschluss) der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, das 

Bezirksamt solle das Landesdenkmalamt um die Überprü-

fung des Denkmalwerts der Autobahnüberbauung ein-

schließlich der Außenanlagen und der Randbebauung 

bitten. 

Das Landesdenkmalamt hat daraufhin einen auf dem 

Gebiet ausgewiesenen Architekturhistoriker mit einer 

historischen Untersuchung und der Einschätzung der 

Bedeutung der Anlage im internationalen Kontext beauf-

tragt. Zugleich hat das Landesdenkmalamt mit Unterstüt-

zung der Senatsbaudirektorin Kontakt zur Eigentümerin 

der Anlage aufgenommen, um gemeinsam eine vertiefen-

de bauliche Erfassung der Anlage zu veranlassen und 

einen abgestimmten Denkmalpflegeplan für Sanierungen 

zu beauftragen. Eine Zusammenarbeit ist abgesprochen. 

Dieses wurde dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmers-

dorf am 02.05.2016 mitgeteilt. 

 

  

Berlin, den 06. Juli 2016 

 

 

In Vertretung 

 

R. L ü s c h e r 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Juli 2016) 

 


